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Inhalt : 1. Bericht über die Konferenz der Vorſtände der Deutſchen Landesvereine

vom Roten Kreuz . 2. Nachricht über das Geſetz zum Schutz des Rothen Kreuzes .

I . Vericht
über die Konferenz der Vorſtünde der Deutſchen Landesvereine

vom Roten Rreuz .
in Straßburg i. E. vom 4 bis 6. Juni 1903 .

Die Konferenz war geladen vom Centralcomité der Deutſchen Vereine

vom Roten Kreuz und wurde geleitet von deſſen Vorſtand , Exz .
dem Kneſebeck , Vize - Obercermonienmeiſter Ihrer Majeſtät der

Kaiſerin . Die Konſerenz war beſchickt von allen deutſchen Landsvereinen

und ſonſtigen 1 1 8 7 Anſtalten des Roten Kreuzes in 30 Körper —
ſchaften mit 84 Vertretern „nämlich:

1. Der Kaßſerl. Kommitiſſar und Militärinſpekteur der freiwilligen
Krankenpflege ( Berlin ) Graf zu Solms - Baruth , Exz. , mit ſeinem
Stellvertreter Generalleutnant z. D. v. Perthes , Exz. , und ſeinem

Generalarzt a. D. v. Meyeren .
2. Centralcomité der Deutſchen Vereine vom Roten Kreuz ( Berlin )

Exz . v. dem Kneſebeck mit 3 Hrn . “
3. Centralcomité des Pr eußiſch en Landesvereins vom Roten Kreuz

( Berlin ) General d. Inf . z. D. v. Viebahn , Exz . , Oberſtabs
arzt a. D. Profeſſor Dr . Pannwitz , Oberſtabsarzt Dr . Kimmle

und 1 Herr .
1. Centralcomité des Bayriſchen Landeshilfsvereins vom Roten Kreuz

( München ) Königl . Bayr . Staatsrat Frhr . v. Raesfeldt , Exz ,

und Generalmajor z. D. Hoffmann .
. Direktorium des Landesvereins vom Roten Kreuz für das König —

reich Sachſen ( Dresden ) mit 2 Hrn .
6. Präſidium des Württembergiſchen Landesvereins vom Roten

Kreuz ( Stuttgart ) Präſident v. Geßler und Dr . v. Geyer und 3 Hrn .
7. Geſamtvorſtand des Badiſchen Landesvereins vom Roten Kreuz

( Karlsruhe ) Geh. Rat Sachs ( Generalſekretär des Bad . Frauen —

* Geh . Regierungsrat a. D. Gundlach , Oberverwaltungsgerichtsrat Dr. Kühne
und erſter Staatsanwalt Geh . Juſtizrat Lademann ( Berlin ) .
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vereins ) , der Vorſitzende und deſſen Stellvertreter , Generalmajor
3. D Limberger unt Generalleutnant z. D. v Winning, Exz. ,
Hofapotheker Ströb

Geh. Rath Frhr . v. Marſchall ( vom
Karl

Vorſtand d desvereins vom Roten Kreuz ( Darm —

ſtadt ) , der 3 Oberkonſiſtor ialpräſident Buchner ( der

— Anweſende im Dienſte des Roten Kreuzes ) mit 3 Hrn
enburgiſchen Landesvereins vom Roten Kreuz

hw erin) 1

Vorſtand des Landesvereins vom Roten Kreuz im Herzogtum
Loburg ( Coburg ) 1 Herr .
Vorſtand des Landesvereins vom Roten Kreuz in Meiningen

Beir

Vorſtand des Hamburgiſchen Landesvereins vom Roten Kreuz

1

eral Deurer uſizender, Gener nd Hrn. ,
und der Lar vom Roten Kre in Gſſaß
Lothrit ngen ( S eſſor Dr . Wiegand als Vorſitzender
und noch

Von dem Preußiſchen Provinzialvereine vom Roten Kreuz für

Brandenburg ( Pootsdam ) 2 8
Provinzialven ˖ Roten Kreuz für Poſeen

„(Pofe
en) 1 Herr

ereins vom Roten zfür Sachſen

is vom Roten Kreuz für Hannover

es
P ovin zialvereins vom Roten Kreuz für Heſſen

au (Kaſſel) 3 Hrn
— des Provinzialvereins vom Roten Kreuz für Weſtfalen

( Münſter i.
—— 77 6 —

n Roten Kreuz für die Rhein —

vom Roten Kreuz BBer klin ) 2 Hrn

Frauenv ereins , Hauptverrein

der Genoſſenſchaft freiwilliger
lin ) 2 Hri

512 V erba tſcher Kranken —

räſident
—. —be Landesgerichtsz

rin Clementine v. Wallmenich ( München
huß der Deutſchen Frauen - Hilfs⸗ und Ppflege

dem Roten Kreuz , der Vorſitzende Geh. Regierungs⸗
rlin ) , für Baden Geh . Rat Sachs ( Karlsruhe )

fr
7 Hrn .

tſchen Kriegerbundes ( Berlin ) Generalmajor
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u. ſ. w. ) nicht vor . Bei uns ſei eine erhebliche Beſſerung der ſozialen
Verhältniſſe durch die Verſicherungsgeſetzgebung erfolgt . Nach 4—Richtung hin brauche das Rote Kreuz nur ergänzend ; zu wirken . Weiter

ſei eine vielverſprechende Verbindung mit den “Berufsgenoſſenſ chaften an

geknüpft worden . Der Vortragende berührte dann die Bekämpfung der
Eeuchen , beſonders der Tuberkuloſe , durch Heilſtätten , die Verwendung
von Pf legeſchweſtern auf dem Lande und eine Reihe von Wohlfahrts —
einrichtungen der Frauenvereine . In letzterer Beziehung könne Baden
unter der ſegensreichen Leitung der Großh erzogin als Muſterland gelten .
Zum Schluſſe ſprach der Redner den Wunſch aus , daß bei künftigen
großen N dolſtänden ſich alles ſelbſtverſtändlich um das Panier des Roten

Kreuzes ſcharen möge und daß das Rote Kreuz überhaupt in Deutſchland
noch populärer werden möge . Es müſſe noch , um ein bekanntes Zitat
zu mit einem ſtarken Tropfen demokratiſchen Oeles g eſalbt
— 2 d. h. es müſſe noch mehr in die breiteren Schichten der Bevöl
kerung dringen . ( Beifall . )

Der Vorſitzende dankte für die klaren und intereſſanten Ausführungen
s Vorredners und ging dann über zu :

II . „ Die Stellung der Vereinsorganiſation vom Roten

Kreuz zu der durch das Reichsge ſetz vom 22 . März 1902 ge —
ſchaffenen Sachlage . “ Der Vorſi tzende berichtete ſelbſt über dieſen
Punkt und warf einen Rückblick auf die Entſtehung und Entwicklung
der Vereinsorganiſation ſeit der Genfer Konvention . Die bereits erreichte
ſtrenge organiſche Gliederung müſſe immer feſter geſtaltet werden . Als —
dann verbreitete ſich der Redner über den geſetzli⸗ hen Schutz des Roten

Kreuz⸗Abzeichens . Das deutſche Centralcomité ſei dieſerhalb ſeit den 70er

Jahren viermal bei der vorſtellig geworden und habe die

durch den mangelnden Schutz hervorgerufenen Uebelſtände ausführlich dar

gelegt . Mit dem jetzt, erreichten geſetzlichen Schutze treten aber auch
höhte Pflichten ein , die Vereinsorganiſation müſſſe

in ihren 3
immer tadelloſer daſtehen. Schließlich machte der Vorſitzende den Vor —

ſchlag,d die weitere Verhandlung Uger Angelegenheit nach der geſchäftlichen
Seite hin an eine Kommiſſion zu verweiſen . Der Vorſchlag wird an —

genommen .

III . „ Beratung über eine etwaige Abänderung bezw . Er —

gänzung der Uebereinkunft vom 20 . April 1869 . “ “ ( Anregung
des Centraleomité s der deutſchen Vereine vom Roten Kreuz ) ſprach ſich
der Vorſitzende dahin aus , daß dieſe Uebereinkunft die Grundlage , und

zwar eine ſchöne und edle Grundlage , der ganzen Organiſation bilde und

daß deshalb eigentlich nicht daran gerührt werden ſolle . Es können

höchſtens vielleicht einige formelle und auch inhaltliche Aenderungen ge —
macht werden , da ſich in den 30 Jahren doch manches geändert habe .
So haben ſich ſeitdem 10 neue Landesvereine gebildet , die geſchäftliche

Die Uebereinkunft hat den Titel : „ Geſamtorganiſation der deutſchen Vereine zur
Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger “ , vollzogen zu Berlin 20. April
1869 . ( U. a. nachzuleſen : in der Geſchichte des Badiſchen Frauenvereins . Feſtſchrift zum
20. April 1881 Seite 522 ) .
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Behandlung habe ſich teilweiſe geändert u. ſ. w. Nachdem ſich der 1.

Vorſitzende des bayriſchen Centralcomité ' s , ſowie der Vorſitzende des

Heſſiſchen Landesvereins Oberkonſiſtorialpräſident Buchner , der an der

Uebereinkunft von 1869 mitgewirkt hat , im allgemeinen zuſtimmend ge —

äußert mit der Bitte , ſo wenig wie möglich zu ändern , wurde die An⸗

gelegenheit auf Vorſchlag des Vorſitzenden an eine Kommiſſion von Ver⸗

tretern der 6 damals beſtehenden Landesvereine von Preußen , Württem⸗

berg , Sachſen , Bayern , Heſſen und Baden verwieſen .
Die Kommiſſion beſchloß , an der durch die große Erinnerung an

die Ereigniſſe von 1870/71 geweihten Uebereinkunft die formal nötigen
Umänderungen vorzunehmen und inhaltlich ſich auf den Vorſchlag , daß
an internationalen Konferenzen die Vertretung Sache des Centralcomités

der deutſchen Vereine und nicht mehr der einzelnen Landesvereine ſei ,
zu beſchränken .

IV . Den Bericht über „ Aus dehnung der Gemeinde - Kranken —

pflege und weitere in Ausſicht genommene Ziele auf dieſem
Gebiet “ ( Anregung des Vaterländiſchen Frauenvereins Berlin ) hatte
der um das Rote Kreuz und insbeſondere um die Bekämpfung der

Tuberkuloſe ſehr verdiente Dr . Pannwitz Berlin übernommen und legte
es in folgenden Leitſätzen nieder :

1. Die Aufgabe des Roten Kreuzes iſt die Krankenpflege im Kriege ;
deshalb muß das Rote Kreuz Krankenpflege im Frieden treiben . Seine

patriotiſchen und humanitären Leiſtungen in Kriegszeiten werden umſo
größere ſein , je höher der Standpunkt iſt , den es in der modernen

Krankenpflege im alltäglichen Leben einnimmt , je mehr es Einrichtungen
beſitzt und laufend ergänzt , die zur Ausübung neuzeitlicher Kranken⸗

fürſorge nötig ſind .
2. In der neuzeitlichen Krankenpflege hat die Anſchauung immer

mehr Geltung erlangt , daß Vorbeugen und Verhüten Richtſchnur ſein
müſſe bei allen Maßnahmen und Einrichtungen . Wundbehandlung wie

Pflege am Krankenbett werden weſentlich von der Prophylaxe beherrſcht ;
die Krankenpflege iſt zum erheblichen Teil Geſundheitspflege in dem

Sinne geworden , daß kleineren Uebeln ernſte Beachtung gewidmet , An⸗

fänge von Krankheitszuſtänden frühzeitig in Behandlung genommen

werden , damit größere Schäden und gefährlichere Zuſtände möglichſt
vermieden werden . Dementſprechend hat ſich beim Roten Kreuz die

Aufgabe der Krankenpflege mit derjenigen der Geſundheitspflege ver⸗

geſellſchaftet .

3 . Als die Begründerin und Protektorin des Roten Kreuzes , die

Kaiſerin Auguſta , nach den Kriegen , durch welche das Vaterland

geeinigt worden , den aus dieſem Einigungsprozeß hervorgegangenen Ver —

einen die Uebernahme von Friedensaufgaben empfahl , ſchlugen die Ver —

eine , bewußt oder unbewußt , dieſe Richtung ein . Die Umgeſtaltung der

Armenkrankenpflege durch die Arbeiterverſicherung begünſtigte dieſe Ent⸗

wicklung; die Fortſchritte der Militärgeſundheitspflege übten gleichen
Einfluß aus , und heute gibt es kaum ein Gebiet praktiſcher Arbeit in
der Volkshygiene , das nicht von Vereinen des Roten Kreuzes mit Er —

folg in Angriff genommen wäre .



4. Die vorhandenen Einrichtungen ſind aber im Roten Kreuz nicht
ſo zu konzentriſcher Wirkung vereinigt , wie es zur Erreichung des

Zieles der freiwilligen Krankenpflege erwünſcht iſt . Die Tätigkeit der

Vereine bewegt ſich vielfach in paralleler Linie , wo ſie durch Konvergenz
ſich gegenſeitig ſtützen könnte . Es empfiehlt ſich eine Politik der Samm —

lung der vorhandenen Vereinskräfte und Hilfsmittel mit dem Ziele , die

neuzeitliche Krankenpflege im Frieden ſyſtematiſcher zu betreiben , damit

erhöhte Kriegsleiſtung ermöglicht wird .

5. Im Kernpunkt der Krankenpflege ſtehen Aerzte und Pflegeperſonal ,
von letzterem in erſter Linie Schweſtern von Beruf . Die vornehmſte
Aufgabe des Roten Kreuzes iſt es mithin , Anſtalten für Kranken - und

Geſundheitspflege zu ſchaffen und in Betrieb zu halten , bei denen die

größtmögliche Zahl derſelben in beſter Qualität ſich dauernd erhalten
und ſtändig vermehren läßt .

6. Die Arbeiterverſicherung hat für die Krankenfürſorge neue Mittel

bereitgeſtellt . Bei den geſetzlichen Leiſtungen kann indes nur ein Durch —
ſchnittsmaß in der Fürſorge berückſichtigt werden . Für das hierüber
hinausreichende Bedürfnis hat die private Wohlfahrtspflege einzutreten ,
und das rote Kreuz als Hauptorganiſation derſelben iſt in erſter Linie

dazu befähigt und verpflichtet .
7. Die geſetzliche Krankenfürſorge hat aber auch neue Formen in der

Pflege geſchaffen . Das Prinzip der Vorbeugung hat einerſeits zu weit —

umfaſſender Rekonvaleszentenpflege , andererſeits zur prophylaktiſchen
Behandlung Lungenkranker geführt . Das alte Einheitsſpital iſt zer⸗

fallen in Krankenhaus und allerlei Filialen : Geneſungsheime , Erholungs —
ſtätten , Unfallkrankenhäuſer , Lungenheilſtätten , ländliche Heilbetriebe ,
Pflegeſtätten und Invalidenheime . Um die Kranken frühzeitig zu

ermitteln , die freiwillige Meldung zu fördern , richtet man behörd —
licherſeits Spezialpolikliniken ein und hält die Schweſtern in der Ge —

meindekrankenpflege zur aufſuchenden und belehrenden Tätigkeit an .

8. Mit dem Reichsverſicherungsamt als Zentralſtelle der Ar —

beiterverſicherung haben die Vaterländiſchen Frauenvereine unterm 29 .

Mai 1897 die grundſätzliche Vereinbarung getroffen , daß die Schweſtern
vom Roten Kreuz im Sinne dieſer vorbeugenden Krankenfürſorge ſich
in den Verdienſt der Verſicherungsorgane ſtellen und die Vereine für ihre
Schweſternſtationen entſprechende Zuſchüſſe erhalten ſollen . Vielfach
beſtehen entſprechende Abkommen zwiſchen Vereinen und Verſicherungs —
anſtalten . Auf dem Gebiet der Unfall - und Verletztenpflege haben die

gleichen Beſtrebungen zur Bildung einer Vereinigung zwiſchen Rotem

Kreuz und Berufsgenoſſenſchaften geführt .
9. Aber was von der Konzentration der Kräfte im allgemeinen

geſagt wurde , gilt im beſonderen für den weiteren Ausbau dieſes Zu —
ſammenwirkens . Was die Gemeindekrankenpflege an einzelnen Orten

erreicht hat , kann überall erreicht werden , damit die finanzielle Unter —

ſtützung der Verſicherungsträger immer mehr in erhöhter und geregelter
Weiſe dem Vereinsleben zugute kommt . Mögen die Vereine ſich
betätigen , wie ſie wollen , Kolonnen ausbilden , Hauswirtſchaftsſchulen
betreiben , Kinderfürſorge u. ſ. w. üben , eine Aufgabe ſollten ſie alle in
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gleicher Weiſe erfüllen , d. i. Gemeindekrankenpflege mit Schweſtern
vom Roten Kreuz organiſieren .

10 . Für dieſe Aufgabe liegen die Verhältniſſe in Stadt und Land

verſchieden ; aber die Grundzüge ſind gleich . Für das Land darf die

Landkrankenpflege in Baden , die Gemeindepflege in den Kreiſen Königs —

berg , Schweidnitz , Siegen u. a. als muſtergiltig bezeichnet werden . In

ſtädtiſchen Gemeinweſen , namentlich in Induſtriebezirken , ſtellt heute die

Errichtung von Erholungsſtätten diejenige Stelle in der Krankenfürſorge
dar , an welcher die Vereinstätigkeit auch ohne große Geldmittel den

wirkſamſten Angriffspunkt findet . Die Einrichtung von Erholungsſtätten
vom Roten Kreuz iſt dringend anzuraten .

11 . Die Entwicklung des Vereinsweſens hat nach den Kriegen faſt in

allen Landesvereinen zur Trennung der Männer - und Frauenvereine

geführt . Für den Kriegsfall iſt das Zuſammenwirken organiſiert , auch
in der kriegsvorbereitenden Tätigkeit kommt es vielfach zur Geltung

zu beiderſeitigem Vorteil . Es ſollte indes auch die weitere Friedens —
tätigkeit , wenigſtens ſoweit ſie die eigentliche Aufgabe des Roten

Kreuzes , die Krankenpflege betrifft , von Männer - und Frauen⸗
vereinen gemeinſam ausgeübt werden . Die Gemeindekranken —

pflege auf dem Lande , die Errichtung von Erholungsſtätten in ſtädtiſchen
Verhältniſſen bilden für dieſe Konzentration der Kräfte den am meiſten
geeigneten Boden .

12 . Kein Landes⸗ , kein Provinzialverein ohne Zentral - Kranken⸗ und

Mutterhaus ! Kein Kreis ohne Gemeindekrankenpflege , keine größere
Stadt ohne Erholungsſtätte vom Roten Kreuz .

Frau Oberin Clementine v. Wallmenich - München ſtimmte den

Ausführungen des Vorredners inſofern zu , als es ſich beſonders um

das Ausſuchen der Tuberkuloſekranken durch Schweſtern handle . Woher

ſolle man aber eine ſo große Anzahl von Schweſtern nehmen ? An dieſer
Klippe ſei die Frage immer geſcheitert . Schon jetzt würde Bayern die

zehnfache Anzahl Schweſtern , Berlin die hundertfache Anzahl nötig
haben . Jedenfalls müſſe man ſich mit der Schweſternfrage eingehend
beſchäftigen und vorläufig die beſtehenden Mutter - und Schweſternhäuſer
aufs kräftigſte unterſtützen und fördern . ( Beifall . )

Der Vertreter des Reichs - Verſicherungsamtes , entwickelte die geſetz⸗
lichen Grundlagen der von Profeſſor Dr . Pannwitz erwähnten Be⸗

ziehungen , insbeſondere den § 18 des Invalidenverſicherungsgeſetzes .
Im Jahre 1902 ſeien bereits an 19 Verſicherungsanſtalten Zuſchüſſe
zur Gemeindekrankenpflege geleiſtet worden . Im übrigen ſeien die

Ueberſchüſſe des Reichsverſicherungsamtes durchaus nicht ſo enorm , wie

vielfach im Publikum angenommen werde . Er ſei hierher geſandt
worden , um das bereitwillige Intereſſe des Reichsverſicherungsamtes an

der Angelegenheit zu betätigen .
Der Vertreter des württembergiſchen Landesvereins ſtimmte den

Ausführungen der Oberin bei . Ganz ähnliche Erfahrungen ſeien auch
in Württemberg gemacht worden . Redner hob ſodann die Tätigkeit des

Reichsverſicherungsamts und der einzelnen Verſicherungsanſtalten hervor



und ſchlug vor , an den Präſidenten des Reichsverſicherungsamts ein

Danktelegramm für die erfolgreiche Unterſtützung der gemeinnützigen
Beſtrebungen des Roten Kreuzes abzuſenden . Der Vorſchlag wurde von

der Verſammlung gutgeheißen .

V. Ueber „ Das Bedürfnis , Krankenhäuſer vom Roten Kre

in größerem Umfange zu errichten , und ihre Aufgaben für das

Friedens - und Kriegsverhältnis “ berichtete der Großh . heſſiſche
Leibarzt Dr . Happel - Darmſtadt .

1. Die Rote Kreuz - Krankenhäuſer ſind ein ſichtbares und weithin
wirkendes Zeichen der Tätigkeit des Roten Kreuzes und ein Mittelpunkt

für deſſen geſamte Beſtrebungen .
2. Rote Kreuz⸗Krankenhäuſer ſind die Städten für eine einheitliche

praktiſche Ausbildung von

a) Berufspflegern und ⸗Pflegerinnen ,
b) freiwilligen Helfern und Helferinnen im Kriegsfall , die bisher

meiſtens nur eine theoretiſche Ausbildung erhalten konnten .

3. Die angehäuften Depotvorräte finden eine nutzbringende und

ſachgemäße Verwendung , durch die ſie vor dem Verderben und Veralten

geſchützt werden .

4. Die Rote Kreuz⸗Krankenhäuſer ſind im Kriegsfall der im Betrieb

befindliche Mittelpunkt , an den ſich weitere Baracken angliedern .

Wie der Redner noch des näheren ausführte , ſei die erwähnte praktiſche
Ausbildung des Pflegeperſonals unbedingt nötig . Man dürfe nicht die

Verantwortung dafür übernehmen , daß diejenigen , die draußen auf dem

Felde ihr Blut vergoſſen haben , von ungenügend ausgebildeten Kranken⸗

pflegern behandelt werden . Schon die erſten Schlachten eines neuen

Krieges würden eine ſehr große Anzahl Verwundeter bringen . Sein

Vorſchlag erfordere allerdings bedeutende Ausgaben , aber das Rote

Kreuz würde für die großen Vorteile , die es dem Volke zuwende , erhöhte
Teilnahme in der Bevölkernng finden .

In der Beſprechung erklärte Frau Oberin v. Wallmenich die

Aufgaben für viel zu hoch . Außerdem ſei in den Vereinskrankenhäuſern
ſchon verwirklicht , was der Vorredner anſtrebe Was die ſeit Jahr⸗
hunderten bewährten katholiſchen Schweſternorden getan , nämlich die großen
ſtädtiſchen Krankenhäuſer mit ihren Schweſtern zu beſetzen , das ſolle
das Rote Kreuz auch tun . Ein ähnliches Prinzip verfolge ſeit einiger
Zeit auch der evangeliſche Diakonieverein .

Der Vertreter für Koburg ſprach ſich dahin aus , daß der Vortrag des

Berichterſtatters viel beachtenswerte Momente enthalte , aber von zu ſehr
ideellen Geſichtspunkten getragen ſei . Auch er halte es wegen der

koloſſalen Ausgaben nicht für möglich , Krankenhäuſer vom Roten Kreuz
in größerem Umfange zu bauen . Das würde aber auch aus dem

Rahmen der Aufgaben des Roten Kreuzes treten , da dieſes ja in der

Krankenpflege , die hauptſächlich der Gemeinde zufalle , nur ergänzend
wirken ſolle .

Der Vorſitzende hält es von ſeinem und dem Standpunkt des

deutſchen Zentralcomitées aus doch für empfehlenswert , daß die Zahl



in

en

on

15
18

in

ikt

he

53

der vorhandenen Schweſtern und Krankenhäuſer vom Roten Kreuz noch
vermehrt werde . ( Zuſtimmung . ) Allerdings ſei das Hauptgewicht darauf

zu legen , die weiblichen Pflegekräfte zu vermehren und ihre Ausbildung
noch zu erhöhen . ( Beifall . )

VI . Ueber „ Die Heranbildung von Helferinnen für den

Kriegsfall “ berichtete Oberkonſiſtorial - Präſident Buchner - Darmſtadt ,
in folgenden Leitſätzen .

1. Um aushilfsweiſe für den Kriegsfall das geſteigerte Bedürfnis an

Pflege verwundeter und kranker Soldaten zu decken , bedarf es der recht⸗
zeitigen Ausbildung freiwilliger Krankenpflegerinnen , die imſtande ſind ,
unter Leitung oder mit Beihilfe vollausgebildeter Berufspflegerinnen
jene Pflege zu übernehmen .

Es empfiehlt ſich für dieſe eine einheitliche Bezeichnung , etwa

„ Kriegshelferinnen vom Roten Kreuz “ .
2. Die hierfür einzurichtenden Lehrgänge ſollen die Teilnehmerinnen

theoretiſch und praktiſch heranbilden und behandeln : den menſchlichen
Körper , ſeinen Bau und ſeine Funktionen ; die Pflege der Kranken im

allgemeinen und die Anforderungen , welche die moderne Wiſſenſchaft an

Krankenzimmer , Krankenbett u . ſ. w. ſtellt , ſowie alle die Einrichtungen ,
die zur Erleichterung und Bequemlichkeit der Kranken dienen ; die

Beobachtung der Kranken und die Ausführung der ärztlichen Verord —

nungen , ſowohl bei inneren als auch bei chirurgiſchen Erkrankungen .
Alle dieſe Unterweiſungen ſind , ſoweit möglich , mit praktiſchen Uebungen
zu verbinden , ſo daß die Tätigkeit ſolcher Pflegerinnen dem Kranken zu
einem wirklichen Nutzen , dem Arzte zu einer wirklichen Hilfe gereicht .

3 . Hierfür empfiehlt ſich die einheitliche Einführung eines vom

deutſchen Zentralcomits vom Roten Kreuz anzufertigenden Lehrplans
mit „ Leitfaden “ .

4. Der Unterricht erfolgt unentgeltlich . Nach dem das Rote Kreuz
beherrſchenden Grundſatz der Freiwilligkeit iſt tunlichſt zu erſtreben , daß
auch die Unterweiſung durch die Aerzte unentgeltlich erfolgt . Die Koſten
trägt das „ Rote Kreuz “ , das ſolche Lehrgänge unternimmt .

5. Die Zahl und Dauer der Lektionen bemißt ſich nach dem Lehr⸗
plan. Es iſt darauf zu halten , daß ohne Not keine Lektion verſäumt
wird und empfiehlt ſich deshalb zu Beginn einer jeden ein Verles mit

Führung einer Liſte über die Anweſenden . Für den praktiſchen Teil
des Unterrichts iſt die Beſchränkung der Zahl der Teilnehmerinnen auf
etwa 25 bis 30 rätlich .

6. Die Ausbildung ſolcher Helferinnen bezieht ſich zunächſt nur auf
den Kriegsfall . Durch dieſen Zweck begrenzt ſich der Stoff des Unter⸗

richts und beſtimmt ſich die Verpflichtung der Teilnehmerinnen . In
letzterer Beziehung müſſen dieſe von vornherein Kenntnis erhalten ,
wozu ſie ſich verpflichten , und ſich demgemäß prüfen , ob ſie körperlich
und geſellſchaftlich ( freie Zeit zu unentgeltlichen Leiſtungen ! ) dazu
geeignet ſind . Ungeeignete ſind abzulehnen . Die Verpflichtung iſt ſelbſt⸗
verſtändlich nur eine moraliſche ; insbeſondere kann Rücktritt erfolgen ,
wenn eine Teilnehmerin aus dem Lehrgang ſelbſt die Ueberzeugung
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gewinnt , ſie ſei ungeeignet , oder wenn ſpäter Geſundheits - , Familien⸗
oder geſellſchaftliche Verhältniſſe die in Ausſicht genommene Leiſtung
unmöglich machen .

7. Zur beſſeren Ausbildung der Kriegshelferinnen empfiehlt es ſich ,
ihnen den „Leitfaden “ ( Nr . 3 ) zur Vertiefung ihrer Kenntniſſe in die

Hand zu geben und Wiederholungskurſe abzuhalten .
8. Es hängt von den beſonderen Verhältniſſen des einzelnen Kurſes

ab , ob er mit einer Prüfung zu beſchließen und ob den Teilnehmerinnen
ein Zeugnis — über das Ergebnis der Prüfung oder doch über die

regelmäßige Teilnahme am Kurs — auszuſtellen iſt .

9. Die betreffenden Vereine des Roten Kreuzes haben Verzeichniſſe
über dieſe Teilnehmerinnen aufzuſtellen und ſie durch mindeſtens jähr —
liche Durchſicht auf dem laufenden zu erhalten , mit tunlichſt genauen

Perſonalangaben und Bezeichnung des Wohnortes .
10 . Es iſt zu erſtreben , daß ein jedes größere Krankenhaus ſich gegen —

über dem Roten Kreuz ſeines Landes ( Provinz ) ſchon in Friedenszeiten
für den Kriegsfall dahin verpflichtet , tunlichſt eine beſtimmte Zahl von

Frauen zur praktiſchen Ausbildung in der Krankenpflege am Kranken —

bett dergeſtalt zu übernehmen , daß ſie tunlichſt während der Mobil —

machungszeit und bis zum erſten feindlichen Zuſammenſtoß auf Grund

der unter 1 bis 8 entwickelten Vorbildung ſoweit ausgebildet ſein werden ,

um unter der Leitung tüchtiger Berufspflegerinnen und ärztlichen Per⸗
ſonals ihre Stellen in Lazaretten nutzbringend ausfüllen zu können .

Das Krankenhaus wird ſolche Vorkehrungen treffen , daß es eintreten⸗

denfalls die Ausbildung der einberufenen Frauen ohne Verzug beginnen
und durchführen kann . Nötigenfalls wird nach Ausbildung der erſten
Reihe eine zweite u. ſ. w. zur Ausbildung nachgeſchoben .

11 . Die ſolchergeſtalt Auszubildenden werden aus der Zahl der

gemäß Nr . 1 bis 8 bereits am Krankenbett Ausgebildeten auf Grund der

unter Nr . 9 erwähnten Verzeichniſſe entnommen und je dem betreffen —
den Krankenhauſe zur Ausbildung zugewieſen . Dies geſchieht vom „ Roten
Kreuz “ des Ortes , wo ſich das Krankenhaus befindet . Bei der Auswahl
aus den Aufgezeichneten iſt auf deren beſondere Eignung zur Pflege am

Krankenbett zu ſehen . Beim Abſchluß dieſer praktiſchen Ausbildung erteilt

die Leitung des Krankenhauſes ein entſprechendes Zeugnis und macht
davon dem „ Roten Kreuz “ Mitteilung .

Der Redner erwähnt noch , daß er keine Abſtimmung über ſeinen
Vortrag wünſche , ſondern nur um wohlwollende Aufnahme und Erwä —

gung bitte .

Der Vertreter des Verbandes deutſcher Krankenpflegeanſtalten er⸗

wähnte , daß in den 24 Mutterhäuſern bereits etwa 2000 Helferinnen
und freiwillige Kriegskrankenpflegerinnen ſeien . Bedeutend hervorgetan
hätten ſich beſonders die Militärärzte in der Ausbildung . Beim III . Armee⸗

korps ſei in Frankfurt a. O . mit großem Erfolg gearbeitet worden .

Beim VI . Armeekorps in Breslau ſeien in wenigen Jahren ſogar 500

Damen vorgebildet worden . In Breslau ſei auch ein Leitfaden heraus⸗
gegeben worden .
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Der Delegierte des bayriſchen Frauenvereins erklärte , daß die An —

ſichten über ein einheitliches Unterrichtsbuch ſehr geteilt ſeien . Viele

Aerzte wollten nach ihrem Syſtem und nach ihren Erfahrungen unter⸗

richten . Nach ſeiner Anſicht ſolle man jedem Arzt freien Spielraum
laſſen .

Der Vorſitzende hob hervor , daß es ſich bei dieſen Verhandlungen
nur um Pflegekräfte handle , die lediglich für den Dienſt im Inland
gebraucht werden . Er ſtehe der Sache an ſich ſympathiſch gegenüber . Es
ſollte aber darauf geſehen werden , daß ſolche Damen auch im Verwal —

tungsdienſt und im Ernährungsfache ausgebildet würden . ( Zuſtimmungh .
Auch er ſei dafür , den Aerzten freie Hand bezüglich des Ausbildungs —
ſyſtems zu laſſen . Indeſſen werde das Centralcomité eine Prüfung
dieſer Frage und insbeſondere der Grundſätze bezüglich der Verwendung
der betreffenden Damen vornehmen . ( Beifall . )

( Anmerkung des Herausgebers : Bei uns in Baden hat an mehreren
Orten , namentlich aber in Heidelberg , Freiburg und Mannheim dieſe

wichtige Angelegenheit in anerkennenswerter Weiſe große Beachtung
gefunden . )

VII . Beratung über die Frage des Beitritts der Gemeinden
als Mitglieder der Landes - bezw . Provinzialvereine vom
Roten Kreuz . ( Anregung des Centralcomités der deutſchen Vereine

om Roten Kreuz ) . Ueber dieſen Punkt berichtete Landrat Dr . Heid —
weiller - Berlin in folgenden Leitſätzen :

1. Der von dem preußiſchen Centraleomité bereits in den Jahren
1895 —1897 angeſtrebten , umfangreichen Heranziehung der politiſchen
Gemeinden zur Mitarbeit als Mitglieder des Noten Kreuzes ſteht der
ſeinerzeit geltend gemachte Einwand heute nicht mehr entgegen , daß die

Aufgaben und Leiſtungen desſelben die Lebensintereſſen der Gemeinden

nicht unmittelbar berührten . Nach den neuen Satzungen des Preußiſchen
Landesvereins vom Roten Kreuz vom 1. Januar 1898 kann nach Maß⸗
gabe der beſonderen Verhältniſſe und Bedürfniſſe das Tätigkeitsgebiet
der Vereinsorganiſation im Frieden neben der Vorbereitung auf die

Kriegsaufgaben auch auf andere mit der Krankenpflege in Beziehung
ſtehende Aufgaben der Mildtätigkeit ausgedehnt werden . Hierdurch iſt
die Möglichkeit gegeben — und dieſe zu erörten und vor das Forum
der heutigen Verſammlung und der öffentlichen Meinung zu bringen ,
iſt der Zweck dieſes Vortrages — den Gemeinden auf dem jetzt auf
ihre alleinigen Koſten zu bearbeitenden Gebiete der ſyſtematiſchen Be⸗

kämpfung anſteckender , bezw. gemeingefährlicher Krankheiten eine wirk —
ſame Hilfe zu leiſten , die den von ihnen zu entrichtenden Jahresbeitrag
erheblich an Wert überſteigt . Es wird zu dieſem Zwecke vorgeſchlagen ,
zentrale Depots und Hilfsſtellen durch das Rote Kreuz zu ſchaffen ,
aus welchen den von Seuchen oder anderen Unglücksfällen betroffenen
Gemeinden und Gutsbezirken Jſolierbaracken , Desinfektionsapparate ,
die erſten und unentbehrlichſten Einrichtungsgegenſtände u. a. m. ohne
Verzug zur Verfügung geſtellt werden können .
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2. Solche Centralſtellen ſind ein dringendes Bedürfnis : a. Zur
Vermehrung der Beſtände für Kriegszeiten ( 1870/71 475400 Mann

in Lazaretten behandelt ) , b. mit Rückſicht auf die Möglichkeit des Aus —

bruches gemeingefährlicher Krankheiten ( Reichsgeſetz vom 30 . Juni 1900 ,

Peſt , Cholera , Flecktyphus , Gelbfieber , Pocken ) , c. zur ſyſtematiſchen
Bekämpfung der einheimiſchen anſteckenden Krankheiten ( Typhus , Ruhr ,
Inpfluenza , Wurmkrankheit , Tuberkuloſe u. a. m. ) nach den Vorſchlägen
von Robert Koch ( Heft 21 der Veröffentlichungen der Medizinalab —
teilung des Kriegsminiſteriums 1903 bei Hirſchfeld ) . Weder die Be⸗

hörden, noch die Gemeinden , noch geſetzliche Beſtimmungen vermögen
das für Iſolierung der Erkrankten und Desinfizierung unſ . w. benötigte
perſonelle und Einrichtungsmaterial heute ſofort zu beſchaffen .

3. Während die bisher mit dem preußiſchen Kultusminiſterium ge⸗
führten , noch nicht zum Abſchluß gebrachten Verhandlungen im weſent —

lichen nur die Barackenbeſchaffung betreffen , zwingen die bei der Cho⸗
lera⸗ und Typhusbekämpfung im letzten Jahrzent gemachten Erfahrungen
Dr . Kimmle , Dr . Springfeld , Robert Koch) , dazu , die aushilfeweiſen
Leiſtungen der einzurichtenden Zentralen auf alle diejenigen Gegenſtände
auszudehnen , deren ſofortige Beſchaffung bei Ausbruch von Notſtänden
erfahrungsgemäß Schwierigkeiten macht .

4. Vorſchläge über die Art der Durchführung bleiben der Beſprechung
vorbehalten .

Oberſtabsarzt Dr . Kimmle - Berlin machte zu dem Referat eine

Reihe ergänzender Bemerkungen , „ insbeſondere im Hinblick auf die vom

Roten Kreuz zu übernehmende Unterſtützung der Gemeinden in dem

Kampfe gegen gemeingefährliche und anſteckende Krankheiten “ . In dieſen
Bemerkungen wird betont , daß eine wirkſame Seuchenbekämpfung nur

dann gewährleiſtet ſei , wenn ſofort nach Feſtſtellung einer anſteckenden
oder anſteckungsverdächtigen Krankheit der nachgewieſene oder vermutete

Infektionsherd abgegrenzt oder abgeſchloſſen werden könne . Die Durch —
führung dieſer Maßregel ſetze voraus : das Vorhandenſein geeigneter
Unterkunftsräume ; einen Vorrat von warmen Kleidungsſtücken für Er⸗

wachſene und Kinder ; die Verfügbarkeit über einen genügend , großen
transportabeln Desinfektionsapparat ; die Möglichkeit , alle durch die Des —

infektion entſtandenen Schäden unverweilt zu vergüten . Zur Unterſtützung
der Gemeinden in dieſer Seuchenbekämpfung habe das Centralcomité

des preußiſchen Landesvereins vom Roten Kreuz den Entſchluß gefaßt ,
die vermittelnde Rolle zu übernehmen , das heißt , ſich innerhalb ſeines
Tätigkeitsbereichs zum Mittelpunkt einer Art Selbſtverſicherung der

Gemeinden gegenüber den nach dem Geſetz vom 30 . Juni 1900 an ſie
zu ſtellenden Anforderungen zu machen . Das Zentralcomité gehe dabei

von folgenden Erwägungen aus :

a. Die ſämtlichen Gemeinden Preußens leiſten — vorläufig für die

nächſten 10 Jahre —einen kleinen jährlichen Beitrag , der noch näher
feſtzuſetzen ſein wird , jedenfalls aber für die kleinen Gemeinden mit

einer Einwohnerzahl bis zu 1000 Seelen 5 M. nicht überſteigen , für die

größeren Kommunalverbände in einem beſtimmten Prozentverhältnis
mehr betragen ſoll . Aus der Tatſache , daß es in Preußen unter den
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53 383 Gemeinden u. ſ . w. 48 993 mit einer Einwohnerzahl von bis zu
1000 und 3688 mit einer ſolchen von 1000 bis 5000 Seelen gibt , geht
zur Genüge hervor , daß bei allgemeiner Beteiligung aus gering⸗
fügigen Einzelleiſtungen alljährlich ein beträchtlicher Sammelfonds zu⸗
ſammenfließen wird .

b. Von dieſer Summe , welche , in den Provinzen geſammelt , an das

Centraleomité abzuführen iſt , verwendet das letztere nach einem noch
zu entwerfenden Verteilungsplane alljährlich je einen beſtimmten Teil

zur Beſchaffung von Doeckerſchen Baracken , Desinfektionsapparaten ,
Kleidungsſtücken u. ſ . w. , bezw . zur Vergütung der durch das Desinfek —
tionsverfahren entſtandenen Schäden u. a. m. Innerhalb weniger
Jahre werden die ſo erworbenen Beſtände ausreichen , um auch weiter⸗

gehenden Anſprüchen der Kommunalverbände bei Seuchengefahren ge —
nügen zu können . Die Garantie , welche das Centralcomité nach dieſer
Richtung geben kann , wächſt demnach mit jedem Jahre . Die Beſtände
ſollen zunächſt in dem Zentraldepot vom Roten Kreuz in Neubabels —

berg , ſpäter auch in einzelnen Depots an der Peripherie des König⸗
reiches aufbewahrt und jedesmal auf telegraphiſche Anforderung der

Provinzialbehörden ſofort an die gefährdeten Orte zum leihweiſen Ge —
brauch für die Dauer einer Epidemie verſandt werden .

Den übrigen deutſchen Landesvereinen vom Roten Kreuz ſoll es
überlaſſen bleiben , entweder innerhalb ihres Tätigkeitsbezirkes ſelbſt⸗
ſtändig eine ähnliche Einrichtung zu treffen , oder ſich an die geplante
Verſicherung des preußiſchen Landesvereins anzuſchließen .

Generaloberarzt Profeſſor Dr . Jaeger - Straßburg gab als Gaſt ,
nicht als Delegierter , die Erklärung ab , daß er jedes Wort der Aus⸗

führungen des Referenten und Korreferenten unterſchreibe . Er wolle
nur auf einen Punkt beſonders aufmerkſam machen , nämlich darauf ,
daß die Wohnungsdesinfektion durch ausgebildetes Desinfektionsperſonal
ausgeführt werden müſſe . Ein von ihm empfohlenes Verfahren be⸗

züglich der Wäſchedesinfektion ſei jetzt in der ganzen Armee eingeführt .
Eine Ausbildung der Krankenpflegerinnen nach dieſer Richtung hin ſei
ſehr wünſchenswert . ( Zuſtimmung . )

Bei der Beſprechung ergibt ſich die Anſicht , das Centralcomité habe
mit der Herbeiziehung dieſer Frage nur eine Anregung zur Klärung
in dieſer wichtigen Angelegenheit geben wollen , die jetzt noch nicht ſpruch⸗
reif ſei . Der Gegenſtand werde bei der nächſten Konferenz wieder zur
Beratung gelangen . Einſtweilen aber ſei es jedem Landesverein über⸗

laſſen , dabei ſelbſtändig vorzugehen . “

VIII . Ueber „ Die bisherigen Erfahrungenmitder Ausbildung
von Krankenpflegern “ ( Anregung des Provinzialvereins vom Roten

Kreuz für Sachſen ) , ſprach Major a. D . v. Sandw üſt⸗Magdeburg , fol⸗
gende Leitſätze :

1. Die gegenwärtige Organiſation erſcheint zur Erreichung des beab⸗

ſichtigten Zwecks , die Gewinnung einer größeren Menge von Kranken⸗

pflegern , nicht genügend und der weiteren Vervollkommnung bedürftig .

* ν
In Baden iſt darin ſchon ein Anfang gemacht .
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2. Militärlazarette ſind teils nicht geeignet , teils nicht geneigt ,
in größerem Umfang die Ausbildung zu übernehmen . Es empfiehlt

ſich , hierzu größere Zivilkrankenhäuſer heranzuziehen .
3. Die Heranbildung von Pflegekräften darf nicht auf Krankenpfleger

beſchränkt , ſondern muß auch auf Pflegerinnen ausgedehnt werden .

4. Die Gemeindekrankenſchweſtern ſind im Kriegsfall in größerer

Zahl, R1
freiwilligen Krankenpflege dienſtbar , bezw . verfügbar zu machen .

5.
Es empfiehlt ſich , die Leitung der Ausbildung den beſtehenden

und vermehrenden Zweigverbänden der Genoſſenſch aft freiwilliger
Krankenpfleger im Kriege zu übertragen .

Die Genoſſenſchaft umfaßt z. Zeit nach ihrem Bericht 9240 Mit —

glieder , wovon 3200 voll ausgebildet und 5500 aber nur präparatoriſch
vorgebildet ſind . Es gehört der Genoſſenſchaft hauptſächlich die ſtudie —
rende Jugend an , die dabei einen erfreulichen Schwung zum Idealen an

den Tag legt . Eine große Anzahl dieſer Mitglieder wird indeſſen eine

Mobilmachung zur Fahne berufen . Auch hat die Genoſſenſchaft mit

großen Schwierigkeiten zu kämpfen . Während die Univerſitäten mit

ihren erſtklaſſigen ärztlichen Kräften und Kliniken ( bei uns im Lande

Freiburg und Heidelberg ) in der Vollausbildung 5 leiſten ,
müſſen ſich die rein techniſch wiſſenſchaftlichen Hochſchulen ( bei uns

Karlsruhe ) , ihrer Natur entſprechend , mehr auf die Aus⸗

bildung beſchränken , doch kann man auch dafür nur höchſt dankbar ſein .
Man hätte nach dem Grundſatz der Arbeitsteilung der Genoſſenſchaft

gerne das von ihr beanſpruchte Vorrecht der alleinigen Ausbildung der

Hilfskrankenpfleger überlaſſen ; allein die ſich darbietenden Kräfte und

Gelegenheiten wären nicht voll ausgenutzt worden .

Der Militärinſpekteur der freiwilligen Krankenpflege hat daher , da

man ohne zahlreiches männliches Perſonal nicht auskommen kann , an —

geregt , R der Sanitätskolonnen als Hilfskrankenpfleger auszubilden ,
und daß jeder Landesverein den Bedarf ſeiner Hilfspflege , in Verbindung
mit der Darreichung der Genoſſenſchaft ſelbſt decken ſoll . Es wurde

die Ausbildungszeit in einem Lazarett auf 4 Wochen bei ganzer und

auf 6 Wochen bei halbtägiger Lehrzeit feſtgeſetzt . Allerdings kommt der

Koſtenpunkt für jeden Mann ungefähr 150 bis 200 M. ( Deckung des

R an Arbeitsverdienſt und Verpflegungskoſten ) als begrenzend
hierzu .

Doch iſt hier ein dankbares Feld für die Männerhilfsvereine . Unter

Umſtanden muß hier auf Grund präparatoriſcher Vorbildung verfahren
werden , wie ſchon oben bei der Ausbildung der Hilfspflegerinnen
dargetan wurde .

Der anregende Gegenſtand wurde zum Anziehungspunkt für die

eingehenden Darlegungen von 14 Rednern , wobei namentlich auch Punkt 2

der obigen Leitſätze eine gegenteilige Beſtätigung fand ; bei den drei

Schlußrednern erreichten die Ausführungen ihren Höhepunkt , wie folgt :
Generalmajor z. D . Bartels - Berlin erklärte namens des deutſchen

Kriegerbundes , daß dieſer der Anregung des kaiſerlichen Kommifſars
mit Freuden gefolgt ſei . In den Kriegerſanitätskolonnen ſei bereits

eine ganze Anzahl von Leuten ausgebildet worden , was wir auch aus
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Baden für Krieger - und Männerhilfsvereins - Sanitätskolonnen melden

konnten .

General der Infanterie z. D . Perthes - Berlin bezeichnete als

Vertreter des kaiſerlichen Kommiſſars und Militärinſpekteurs der frei⸗

willigen Krankenpflege die Ausbildung von Leuten zu freiwilligen

Krankenpflegern in der Armee als äußerſt dringend und als eine der

wichtigſten Aufgaben des Roten Kreuzes , da die Genoſſenſchaft das

Bedürfnis nicht völlig decken könne . Bezüglich der Ausbildung in

Militärlazaretten könne er die Verſicherung geben , daß ſeitens der Mi⸗

litärverwaltung , wo es nur angängig ſei , das größte Entgegenkommen

bezeigt werde . Zum Schluſſe ſprach der Redner der Konferenz im

Namen des kaiſerlichen Kommiſſars den Dank für die bekundete Be⸗

reitwilligkeit , das Bedürfnis an Krankenpflegern zu decken , und den

Wunſch für ſegensreiche Folgen der Beratung aus .

Der Vorſitzende v. d. Kneſebeck warf dann noch einen zuſammen⸗ —

faſſenden Rückblick auf den Verlauf der Beſprechung und erklärte , daß
man ſich im allgemeinen mit den Vorſchlägen des Referenten einver —

ſtanden erklären könne . Um kein Mißverſtändnis aufkommen zu laſſen ,
wolle er betonen , daß die Genoſſenſchaft freiwilliger Krankenpfleger kein

Konkurrenzunternehmen , ſondern vielmehr ein Organ des Roten Kreuzes
ſei . Sie habe Außerordentliches ſeit ihrem Beſtehen geleiſtet , müſſe
aber Gewicht darauf legen , daß ſich der Prozentſatz der Dienſtpflich⸗

tigen bei ihr verringere . Da ſie jetzt dem Bedürfnis nicht genügen
könne , müſſe man Verſuche mit anderen Organiſationen machen und

werde damit fortfahren . Die Verſuche ſeien allerdings ſehr koſt —
ſpielig , und deshalb werde wohl über einen gewiſſen Grad von Leiſtungs —
fähigkeit auf dieſem Gebiete nicht hinausgegangen werden können . Mit

der Bemerkung , daß die heutige Verhandlung jedenfalls ſehr nützlich
geweſen und klärend gewirkt habe , ſchloß dann der Vorſitzende dieſen
Gegenſtand .

IX . Zu „ Mitteilung über die bisherigen Verſuche mit der

Ausbildung von Schülerkrankenträgern “ gab Oberkonſiſtorial —
präſident Buchner ( Darmſtadt ) folgende Leitſätze :

1. Die Schüler der oberſten Abteilungen höherer Lehranſtalten bieten

nach ihrer allgemeinen Vorbildung und ihrem kameradſchaftlichen Geiſt
ein beſonders geeignetes Material , um als freiwillige Krankenträger für
den Kriegsfall ausgebildet zu werden . Sie können , ſoweit ſie nicht zum

Dienſt mit der Waffe herangezogen werden , in dieſer Weiſe dem Vater —

lande dienen .

2. Sie erhalten die theoretiſche und praktiſche Ausbildung von

Krankenträgern ( nach Rühlemanns Leitfaden ) .
3. Die betreffenden Lehrgänge werden vom Roten Kreuz unter⸗

nommen , das auch die Lehrmittel hierzu ſtellt . Die erfolgreiche Durch —
führung hängt ab von der freundlichen Mitwirkung der oberen Schul —⸗
behörde und dienſtbereiter Aerzte .

4 . Die im Großherzogtum Heſſen in dieſer Beziehung gemachten
Erfahrungen ſind entſchieden günſtig .
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Der Referent führte dazu noch weiter aus , daß durch dieſe Aus⸗

bildung von Schülerkrankenträgern in den Schülern Ideale geweckt
würden und ihnen die Anregung zu einer ſpäteren Betätigung für das

Rote Kreuz gegeben werde . Er wolle ſeinerſeits anregen , auch anderwärts

derartige Verſuche zu machen .

Ein Gegenredner ſprach ſeine Anſicht dahin aus , daß er , bei aller

Anerkennung des Idealismus des Vorredners , ſich von deſſen Vorſchlage
in der Praxis keinen Vorteil verſprechen könne . Aehnliche Ideale ſeien

auch bei der Gründung der Jugendwehren und der franzöſiſchen Jugend —
bataillone maßgebend geweſen , man ſei aber bald davon abgekommen .
Die jungen Leute ſeien meiſt noch zu ſchwach zum Krankentransport .

Auch würde das Studienprogramm der jungen Leute dadurch noch mehr
belaſtet werden . Das ethiſche Moment wolle er ja nicht verkennen und

er ſei auch nicht dagegen , daß gelegentlich Verſuche gemacht würden .

Anders ſeien die Verhältniſſe bei den Hochſchulen , aber auch nicht ſo

günſtig , wie man erwartet habe , gut dagegen nach ſeinen Erfahrungen bei

Polytechniken und Fortbildungsſchulen .
Die übrigen fünf Redner zu dieſem Gegenſtande ſprachen ſich im

allgemeinen im Sinne dieſer Ausführungen aus , nur Halder - München
ſprach ſich für den Buchnerſchen Vorſchlag , aber in dem Sinne einer

moraliſchen Stärkung der Sanitätskolonne durch Zuführung gebildeter
Elemente aus . In einem Schlußwort betonte Buchner nochmals , daß er

keinen Antrag geſtellt habe , ſondern nur anregend habe wirken wollen .

Er freue ſich , daß bei aller Gegnerſchaft doch der ethiſche Kern ſeines

Vorſchlages anerkannt worden ſei .

Der Vorſitzende machte darauf aufmerkſam , daß die Beſprechung
doch einige recht intereſſante Momente ergeben habe und recht nützlich
geweſen ſei . Dem Verſuche des heſſiſchen Vereins liege der Gedanke zu

grunde , junge Leute aus den letzten Reihen derer , die vor dem Militär⸗

dienſt ſtehen , für das Rote Kreuz brauchbar zu machen . Ihr Verwendung

müſſe natürlich auf den Ort beſchränkt bleiben , an welchem ſie ausgebildet
worden ſeien . Ihre Ausbildung dürfe nur in ärztlicher Hand liegen .

X . Zu „ Stand der Vorarbeiten zur Herausgabe von Dienſt —
vorſchriften für ſämtliche Sanitätskolonnen vom Roten Kreuz
Deutſchlands gemäß den Stuttgarter Beſchlüſſen und in Ver —
bindung damit Beantwortung der Frage des Provinzialvereins
vom Roten Kreuz für Oſtpreußen : „ Iſt es zuläſſig , daß die

Kriegerſanitätskolonnen vom Roten Kreuz auch ſolche Per —

ſonen als Mitglieder aufnehmen , welche nicht im Heere gedient
haben ? “ äußert ſich Oberſtabsarzt Dr . Kimmle für das Centralcomité

in längerem eingehendem Vortrag , deſſen nähere Erwähnung wir uns

für dieſesmal vorbehalten müſſen . Ueber die Beſprechung ſelbſt läßt ſich
anführen : Die Vorſtände der Deutſchen Landesvereine vom Roten Kreuz

haben gelegentlich der Stuttgarter Konferenz im Jahre 1898 auf Vor⸗

ſchlag des Badiſchen Landesvereins vom Roten Kreuz den Beſchluß gefaßt ,

Dienſtvorſchriften herauszugeben , welche für ſämtliche Sanitätskolonnen

vom Roten Kreuz maßgebend ſein ſollten . Dem Centraleomits der
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Deutſchen Vereine vom Roten Kreuz fiel der Auftrag zu , die Beſtim⸗

mungen für den Friedenszuſtand feſtzulegen .
Es hatte kurz vor der Konferenz eine ausgezeichnet abgefaßte Dienſt⸗

vorſchrift für die Freiwillige Sanitätskolonne fertig geſtellt und den
Landesvereinen zur Anſichtsäußerung zugehen laſſen .

Die Beſprechung hatte das Ergebnis großer Anerkennung für das

durch das Centralcomité Gebotene ; von der ſofortigen Einführung wurde
aber doch noch Abſtand genommen , die Vorſchrift wird nochmals um —

gearbeitet werden , um den Landesvereinen den nötigen Spielraum be —

ſtimmter zu gewähren .
Was die zweite oben erwähnte Frage anbelangt , ſo war man ein —

ſtimmig auch namentlich von Baden aus der Meinung , daß ſich unſere

bezüglichen ſeitherigen Beſtimmungen durchaus bewährt haben und Nicht⸗
gediente überall willkommen ſind , ſowie daß die beiden Arten der Sani⸗

tätskolonnen , die von Kriegervereinen wie Männerhilfsvereinen , in voller

Hingabe an ihr großes Ziel miteinander gedeihen .

Auf eine Aeußerung des Vorſtandes des preußiſchen Centralcomités ,
man beabſichtige dort beſondere Inſtanzen für die beiden verſchiedenen
Sanitätskolonnen einzuführen , ergreift der Ehrenpräſident , Seine Durch —
laucht Fürſt Hohenlohe , der Statthalter , ſelbſt wie folgt das Wort :

„ Eine derartige Organiſation , wie ſie in Preußen eingeführt ſei ,

laſſe ſich in ſüddeutſchen Ländern ſchwer durchführen . Er ſei in ſeiner

Eigenſchaft als Protektor des Elſaß - Lothringiſchen Krieger - Landesver⸗
bands beſtrebt , dahin zu wirken , daß beide Arten Kolonnen möglichſt
zuſammenarbeiten und üben , um dadurch eine engere Verbindung und

auch in pekuniärer Beziehung Erleichterung zu ſchaffen . Im Intereſſe
beider Kolonnen ſei möglichſter Zuſammenſchluß , gleiche Inſtruktion und

Ausbildung wünſchenswert , der Widerſtreit zwiſchen beiden müſſe be⸗

ſeitigt werden “ ,
was allgemeine Zuſtimmung fand .

( Für Baden wird ſomit die bisherige proviſoriſche Inſtruktion über
die Dienſtverhältniſſe der Freiwilligen Sanitätskolonnen vorausſichtlich
noch auf mehrere Jahre in Giltigkeit bleiben und werden andere im

Laufe der Begebenheiten noch nötig gewordene Beſtimmungen nun un⸗
geſäumt ebenfalls veröffentlicht werden müſſen , da die Schwierigkeiten
der Herausgabe allgemeiner Beſtimmungen ſich als ſehr groß und zeit —
raubend wiederum erwieſen haben . Anmerk . d. Herausgebers . )

XI . Der „ Vorſchlag der Sanitätskolonne vom Roten Kreuz
Berlin , alle Mitglieder von Kolonnen zwiſchen dem 55 . und
60 . Lebensjahr zur Kolonnenreſerve Jund ſolche zwiſchen dem
60 . und 70 . Lebensjahr zur Kolonnenreſerve Il zu verſetzen, “
war erläutert :

Die freiwillige Sanitätskolonne vom Roten Kreuz Berlin hat zur
Sprache gebracht , daß manche bejahrtere Mitglieder der Sanitätskolon⸗
nen den zu ſtellenden Anforderungen auf die Dauer zu genügen außer
Stande ſind .



Auf der andern Seite hängen vielfach gerade die älteren Mitglieder
mit beſonderer Liebe an ihren Kolonnen und deren Aufgaben und

empfinden in der Nötigung zum Austritt aus derſelben leicht eine Krän —

kung ihres berechtigten Selbſt - und Ehrgefühls .

Solche Bedenken perſönlicher Natur müſſen vor den großen Auf⸗

gaben der Sanitätskolonnen zurückſtehen . Ohne Schädigung dieſer Auf —

gaben würde aber die Veranlaſſung zu perſönlicher Unzufriedenheit , wenn

nicht ganz beſeitigt , ſo doch erheblich abgeſchwächt werden können , wenn

das Ausſcheiden aus der Kolonne wegen höheren Alters und infolge
deſſen verminderter Rüſtigkeit , nicht im einzelnen Falle von der Ent⸗

ſcheidung der Kolonnenführung , ſondern generell von einer höheren Ortes

getroffenen Feſtſetzung abhängig gemacht würde . Es ſoll alſo ſeitens
des Centralcomitss eine Altersgrenze für das Verbleiben in der

Kolonne feſtgeſetzt werden . Um indeſſen im Dienſte der Sanitätskolon⸗

nen bewährte Perſonen von geringerer Leiſtungsfähigkeit für den Fall

beſonderen Bedürfniſſes doch noch verwenden zu können , ſollen die aus

dem aktiven Beſtand der Kolonnen ausſcheidenden Mitglieder zur „ Kolon —

nenreſerve “ übergeführt werden .

Als Altersgrenze wird vorgeſchlagen :

für den aktiven Dienſt . . . . 55 Jahre
für Kolonnenreſerve . 60 Jahre

für Kolonnenreſerve IIL. 70 Jahre

Die Zugehörigkeit zur Reſerve ſoll durch ein Abzeichen auf der

Armbinde kenntlich gemacht werden .

Dazu äußerte ſich der Vorſitzende des Preußiſchen Centralcomités :

Es wird nur eine Kolonnenreſerve gebildet , in welcher der Uebertritt am

1. Januar nach vollendetem 55 . Lebensjahre , aus welcher das Ausſchei —
den mit dem 1. Januar nach vollendetem 60 . Lebensjahr erfolgt . —

Beſonders rüſtige Perſonen können ausnahmsweiſe bis zum 60 . Jahr
im aktiven Kolonnendienſt und bis zum 65 . Lebensjahr in der Kolonnen —

reſerve belaſſen werden . Die Entſcheidung hierüber wird von dem zu —

ſtändigen Kolonneninſpekteur , wo ein ſolcher nicht vorhanden iſt , vom

Vorſtande des Provinzialvereins vom Roten Kreuz getroffen . Die

Angehörigen der Kolonnenreſerve gelten als ausgebildet und nehmen an

den gewöhnlichen Uebungen , Unterricht u. ſ. w. in der Regel nicht teil .

Zu größeren Uebungen werden ſie nach ihrer Leiſtungsfähigkeit und nach

Bedarf herangezogen ; an Verſammlungen , Feſtlichkeiten u. ſ. w. ſind ſie

teilzunehmen berechtigt . Sie tragen ihre bisherige Uniform weiter . Wird

ein beſonderes Abzeichen für notwendig erachtet , ſo käme vorbehaltlich
der erforderlichen höheren Genehmigung , ein K unter dem Kreuz auf
der Armbinde in Frage . Für die ihnen gewährten Berechtigungen
würde den Angehörigen der Kolonnenreſerve die Verpflichtung aufzu —

erlegen ſein , ſich für die Dauer der Mobilmachung zur Verwendung im

Wohnort nach Maßgabe ihrer Leiſtungsfähigkeit zur Verfügung zu ſtellen .
Ueber die Führung der Kolonnenreſerve in den Beſtandsnachweiſungen ,

Liſten u. ſ. w. würde beſondere Beſtimmung zu treffen ſein .

8
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Bei der Beſprechung fand ſich wenig Neigung , dieſe Vorſchläge zur
Beſtimmung zu erklären . Es wurde namentlich hervorgehoben , daß
ſolche Satzungen dem Grundſatz der freiwilligen Beteiligung nicht ent⸗
ſprächen und der Natur der örtlichen Verſchiedenheiten zu wenig Spiel⸗
raum ließen , daher nicht förderlich ſeien .

Es ergab ſich aber ferner , daß ſich in vielen Orten ein ähnliches
Bedürfnis zur Reſervebildung geltend gemacht habe , und zwar nament —
lich derart , daß z. B. die älteren Mitglieder nicht mehr zu den häufige⸗
ren Einübungs⸗ , ſondern nur noch zu den Wiederholungsſtunden beſtellt
werden ; in Fällen der Not wird natürlich auf ihre volle Beteiligung
gerechnet . ( Bei uns in Baden ſoll es bei der ſchon bewährten , auf
Erhaltung der älteren Mitglieder gerichteten Beſtimmung bleiben . An⸗
merk . d. Herausgebers . )

XII . Zu „ Sicherſtellung des Perſonals der freiwilligen
Krankenpflege gegen die Folgen von Unfällen im Friedens —
dienſt und von Dienſtbeſchädigungen während der Mobil

machung außerhalb des Kriegsſchauplatzes “ war auf Anregung
des Provinzialvereins für Weſtfalen zum Vortrag gebracht worden , deſſen
Vorſchläge auf Eingehung einer Verſicherung bei einer Unfallverſicherungs⸗
geſellſchaft ſich ſchon durch die Einrichtungen mehrerer Landesvereine als
überholt herausſtellten .

Es kam in der Beſprechung allgemein zum Ausdruck , daß nur eine

Selbſtverſicherung durch Anlage eines Verſorgungsfonds zugleich die Vor —
teile der Kapitalerhaltung gewähre .

Es erklärt im beſonderen : General v. Viebahn : Das preußiſche
Centralcomité hat die Sache bereits geregelt . Das Deutſche Centalcomité
ſei bereit , mit den einzelnen Landesvereinen die Deckung der nötigen
Beträge zu beſorgen . Bezüglich der Höhe der Renten für den Kriegsfall
ſeien die Sätze des Kriegsinvalidengeſetzes maßgebend , für Unfälle und

Dienſtbeſchädigungen im Frieden ſeien Sätze in Anlehnung daran zu
ſchaffen . Die geplanten Sätze ſeien höher wie die bei den Verſicherungs⸗
geſellſchaften , bei denen bisher die Kolonnenmitglieder verſichert wurden ,
üblichen . Das preußiſche Centralcomité habe bereits einen Fonds von
50 000 M. zur Entſchädigung für Friedensdienſtbeſchädigungen innerhalb
des preußiſchen Landesvereins feſtgelegt . Die Beteiligung anderer Landes⸗
vereine gegen entſprechende Beiträge ſei geſtattet . ( Beifall . )

Es ſtellte ſich im Laufe der Beſprechnung ferner heraus , daß mehrere
Landesvereine in ähnlicher Weiſe vorgeſorgt haben . ( So Baden , wo durch
die umſichtige Geſchäftsführung des früheren Vorſitzenden des Landes —
vereins , Oberſt Stiefbold , ſchon 5000 M . als Verſorgungsfonds nieder —

gelegt ſind . Anmerk . d. Herausgebers . )
Es wird auch ferner erwähnt , daß ſich das Eintreten in eine Haft⸗

pflichtverſicherung als allgemeines Bedürfnis nicht herausgeſtellt habe .
In Einzelfällen ſei es indeſſen da und dort ſchon geſchehen , ſo kürzlich
erſt bei einer großen , mehrere Sanitätskolonnen mit 300 Mann um⸗
faſſenden Uebung bei Poſen , wo die Verſicherung mit 23 M. zu erreichen
geweſen ſei .



Der Vertreter Bayerns ſtellt den Antrag , „ daß die von dem preußi —
ſchen Centralcomité für den Bereich des preußiſchen Landesvereins ge⸗

plante Regelung der Verſorgung , vorbehaltlich der Einzelheiten über die

Höhe der Entſchädigungen , unter Wahrung der Zuſtändigkeit der einzelnen
Landesvereine als angemeſſene Grundlage für die Einführung der all⸗

gemeinen Verſorgung für die Mitglieder der Freiwilligen Sanitätskolonnen

anzuſehen ſei “. Der Antrag wurde einſtimmig angenommen und mit

dieſer erfreulichen Tatſache war die Tagesordnung erſchöpft .

Zum Schluß ſprach der Kaiſerl . Kommiſſar und Militärinſpekteur
der freiwilligen Krankenpflege , Graf zu Solms - Baruth , der Konferenz
ſeinen Dank für ihre eifrige Tätigkeit aus . Die Verhandlung habe ihn

ſehr angenehm berührt . Wenn auch der Punkt betreffend Dienſtvor⸗

ſchriften für ſämtliche Sanitätskolonnen nicht erledigt worden ſei , ſo hoffe
er doch , daß die Frage bei der nächſten Konferenz zur endgiltigen Re —

gelung gelangen werde .

Der Vorſitzende , Vize - Oberceremonienmeiſter v. dem Kneſebeck ,
dankte ſeinerſeits allen Teilnehmern an der Konferenz , insbeſondere den

Berichterſtattern . Die lebhaften Beſprechungen haben zur Klärung der

Anſchauungen über verſchiedene wichtige Punkte beigetragen und einen

Schritt weiter zum großen Ziele des Roten Kreuzes geführt . Das Rote

Kreuz habe durch das Geſetz zum Schutz ſeines Abzeichens eine noch be —

deutendere Stellung errungen und müſſe ſich dieſer auch ſtets würdig

erweiſen , beſonders durch ein einiges Zuſammengehen aller Organi —

ſationen , die unter dem Roten Kreuze vereinigt ſeien .
Nachdem ſodann noch Generalmajor z. D. Hoffmann - München

dem Vorſitzenden den Dank der Verſammlung für die zielbewußte und

unparteiiſche Leitung der Verhandlungen ausgeſprochen hatte , wurde die

dritte und letzte Sitzung der Straßburger Roten Kreuz - Konferenz um

2 Uhr nachmittags geſchloſſen .

Schlußbetrachtung .
Die Ergebniſſe der Konferenz liegen hauptſächlich in dem ſtärkenden

Bewußtſein , daß Nord und Süd unſeres teuern Deutſchen Vaterlandes

treu am Roten Kreuz zuſammenhalten und in der Anregung , die der

Meinungsaustauſch über die glücklich gewählten Beratungsgegenſtände
gegeben hat . Die Ergebniſſe werden wachſen und wirkungsvolle Geſtalt
erhalten in dem Grad der Anteilnahme , die weiterhin unſere Vereine

und Kolonnen der großen edlen Sache angedeihen laſſen werden .

Möge die Veröffentlichung dieſes Berichts dazu beitragen , daß es

blühe und gedeihe , unſer Rotes Kreuz , und jeder ihm nach ſeinem beſten
Können gebe , was not tut , daß jeder von Herzen gebe :

„ Rat und Tat “ .

Zur Chronik der Konferenz wird noch mitgeteilt : Ergebenheits⸗
telegramme an Seine und Ihre Majeſtät den Kaiſer und die Kaiſerin

fanden huldvolle Erwiderung .
Seine Durchlaucht der Fürſtſtatthalter hatte die Delegierten am Vor⸗

abend der Tagung mit einer Einladung zu einem glänzend verlaufenen

Empfang nach der Statthalterei beehrt . Der Männerverein vom Roten
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Kreuz für Straßburg hatte zu einem Feſt nach der Orangerie geladen ,
das unter Teilnahme des Kaiſerlichen Statthalters , der Behörden und
Korporationen einen großartigen Eindruck hinterließ und wofür ihm hier
nochmals gedankt ſei . Der Männerverein von Straßburg gibt durch
ſeine außerordentlich hohe Zahl von 1600 Mitgliedern einen vollgiltigen
Beweis der ſieg haften VolkstAmliechkeit vom Roten Kreuz . Er bildet die

groß artigſte Städtepoſition des Roten Kreuzes am Oberrhein und iſt
ein wichtiges Glied der Wohlfahrtsbeſtrebungen ſeiner Heimat . Der
Stadt Straßburg ſelbſt lohnt er praktiſch durch die für das tägliche
Leben ſo wichtige Einrichhtung einer n Sanitätswache , die die
Stadt in richhtigem Entgegenkommen im Rathaus ſelbſt untergebracht hat
Der Vaterländiſche Frauenr erein in Saabez bot durch eine Einladung

die erwünſchte Gelegenheit , ſeinen vortrefflichen Anſta li n Aufmerkſam —
keit und Anerkennung zu zollen.

Beim Abſchiedsmahl faß zte der Vorſitzende, Exz . von dem Kneſebeck ,
Aller Empfindungen in den folgenden , überaus eindrucksvollen Worten
zuſammen , die wir unſern Leſer n nicht glauben vorenthalten zu dürfen :

„ Meine Herren ! Es iſt eine Eigentümlichkeit der Deutſchen , daß
ſie mit zähem Sinne und mit feſter Treue hängen an ihrem Stamm ,
ſo daß es manchmal ſcheinen will , als ſei daͤs Stammesbewußtſein
ſtärker als das nationale . Hier auf dieſem Boden ſchwindet das dahin ;
denn er iſt gedrängt mit ünferem Herzblut und in allen de

utſche
n Herzen

ſteht ſein Name mit goldenen Lettern un tauslöſchlich eingeſchrieben .
Unſere Ertenntlie it dafür richtet ſich an Alle , die daran Teil

haben , an das Landescomité vom Roten Kreuz, an den Männerverein
und ſeine Organe , an den Vaterländiſchen Frauenverein , die uns hilf

Seite ſtanden und einen Blick werfen ließen in ihr leiſtungsreich zur S
volles Schaffen. Sie richtet ſich an die Stadt S und ihren
Vertreter , an die Landgemeinde , die einige kitglieder geſtern ſo
freundlich bewillkommnete , an die Landesregierune Allem aber zollen
wir den Tribut unſerer Dankesſchuld an die Spitze dieſes La ndes , den
Kör niglicheen Statthalter und ſeine hohe Gemahlin , die unſeren Aufenthalt
zu einem ſo freundlichen , ſo ehrenvollen geſtalteten .

Ehe ich aber das befreiende Wort fin ide, um unſerer Empfindung
den umfaſſenden Ausdruck zu verleihen , muß ich noch Eines hinzufügen .
Als wir vor Jahren in Stuttgart vereinigt waren , richtete ich am
Schluſſe an Sie die Bitte : Laſſen

Sie ſich
das Ideal unſeres Strebens

nicht verkümmern — den unvermeidlichen Kram aller großen und
kleinen geſchäftlichen Dinge, die an uns herantreten und uns oft ſo weit
zu entfernen ſcheinen von dem eigentlichen Ziel , das uns vorſchwebt !
Laſſen Sie dieſes Ideal immer wieder den Lohn ſein aller noch ſo
großen Bemühungen !

Heute und hier iſt es ein anderer Mahnruf , den ich Ihnen zurufen

möchte, ein Ruf , der deutlich, ja überwältigend vernehmbar , wenn auch
in ſtummer Sprache aus jenen ſtillen Gräbern dort drüben von dem
Felde der Ehren zu uns herüber dringt : der Mahnruf die Leiden ,
die hier gelitten worden ſind . 3 Sie heimgekehrt dieſen —
in ſich nachklingen , und möge er beſtärkend und befruchtend auf Ihre

ru
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fernere Tätigkeit wirken , Sie immer von neuem zur Ausdauer und

zum Ausharren bewegen in der Aufgabe , die uns obliegt . Ich möchte
ſagen : wir müſſen dafür ſorgen „daß das Aufgebot der Liebe , welches

hinter dem Aufge bot der Kraft ſte ht , immer mehr jene feſtgefügte Form ,
jene in ſich geſchloſſene und Geſtalt gewinne , in der allein das

Recht 1 werden kann , als ein angeſeh henes vaterländiſches
Gebilde geachtet zu werden , in der allein die organiſierten Kräfte ni
und gedeihen können . Nur ſo wird das Rote Kreuz ——
erfüllen und der Ehre teilhaftig werden dürfen , ergänzend zur Unter⸗

ſtützung jener grooßartigen und bewährten Organiſation zu dienen , welche
das Sanitätsweſen unſerer Armee darſtellt .

Auch auf unſere freiwilligen Vereinsbeſtrebungen iſt das Wort des

Dichters geprägt : „Und das Geſetz mi
*. kann Freiheit geben “ .

Meine Herren , ich habe von d sſchuld geſprochen , die wir

abzuſtatten haben. Wel⸗ches wird das erlöſeende Wort ſein , uns davon

8 befreien ? Ich glaube , indem wir rufen : b0 5
ß⸗Lothringen — das

errliche deutſche Land , der Juwel in der ! ſchen Krone Hoch ! “

1

er Dankes

8Ueber einen Ausflug nach 5 Suckes zur Beſick gung der neuen Kreis

anſtalt vom Roten Kreuz , ghe Lungenheilſtätte und von einer großen

— —5 5 bei Kolmar , die gewiſſermaßen den Abſchluß
ildete , laſſen wir „ Straßburger Poſt “ , der wir die

n, reden :

in Straßburg zurzeit ſtattfindenden
vom Roten „Kre

i unſerem
igen

rnehmer
yrperſfenal⸗

5. Juni .

Konferenz der
2Vorſtär ide

heilſtätte.
und der Direktor der 9 ſümtliche
ſowie der ſi von Saales waren am Rahnh
der Begrüßung der Herren durch den Bürgermeiſter üb
dem General z. D. Viebahn ein Bouquet , indem nhieß und

ſpreck— Orte

und beſ nders von den Kindern der zweiſprack die innerungen mit
eure Heimat nehmen . 2

8 General dankte mit freundlichen rten im Namer

der Vereine vom Roten Kreu den unerwarteten Empfang an der äußerſten Reick

grenze . Unter den Klängen der Mufik ſetzte ſich der Zug in Bewegung zur Lungenhei
Die ſchöne Lage der Anſtalt mitten im Hochwalde , in der reinen , mit Tannenduft

gewürz zten Luft, die prächtige A lusſicht auf das ateau bei Saales , die naheliegenden
Bergkegel und die nach Süden ziehende Vogeſenkette machten ich auf die Herren einen

friedigenden Eindruck . Nach Beſichtigung der einzelnen Gebäude der Anſtalt erfolgte
cklehr nach Saales , wo im Hotel Petitcolin ein Mahl eingenommen wurde

rend desſelben rtierte die Muſik, und der Knabenchor, welcher ſchon am B ahnhof
ſich hatte hören laſſen , trug zwei Lieder vor . 5 Belohnung li die Herren unter

ſämtliche Kinder Schokoladetafeln verteilen . Ein freudiger Tag für unſere Kleinen !

Mögen die Herren in ihrer Heimat unſerem ſchönen Berglande ein freundliches Andenken

bewahren !

Colmar , 7. “

mit dem Wun ſche ſcht oß, die Herren möchten aus unſeem franzöſiſ

Ar

teVormittag 11 Uhr 36 Minuten traf der Kaiſerliche
Statthalter auf h0 Bahnhof ein , wo ſich zu ſeinem Empfang neben den

Spitzen der Garniſon . Oberregl rungsrat Sommer , Kreisdirektor Menny , Bürgermeiſter
Riegert mit den Beigeordneten , ſowie die Delegierten der geſtern beendigten Straßburger
Roten Kreuz⸗Konferenz eingefunden hatten . Von da aus begaben ſich der Statthalter und

die übrigen Herren nach dem nahen Marsfeld , in deſſen ſchattigen Alleen ſich die ver⸗

˖ 1. oberelſäſſiſchen Sanitätskolonnen in langen Doppelreihen aufgeſtellt hatten . Nach
der Beſichtigung , bei der ſich der Statthalter leutſelig mit verſchiedenen Mannſchaften
unterhielt , wurde im feſtlich geſchmückten Katharinenſaal der von der Stadt Colmar

2

*

—
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geſpendete und von einer Anzahl in elſäſſiſche Tracht gekleideten jungen Mädchen kredenzte
Ehrenwein eingenommen . Gegen 1 Uhr begann die Sanitätsübung , der folgende Idee zu
grunde lag ich von Colmar hat in der Gegend von Mur Aa ein verluſtr eicher

pf ſtatt der mit Zurückwerfung des Gegners in der Richtung auf e
te endigte . 5 erbandplätze ſind bei Mumzenheim und Horburg an der Illbrücke
einggerichtet. Das, Aufſuche n der Verwundeten , die von hi eſigen Soldaten m arkiert wur
den, ferner das egen von Notverbänden und das Verbringe en auf den Verbandplatz
wurde auf dem linken Illufer von Angehörigen der S Nülhauſen , Ludwig ,
Gebweiler , De und Rappoltsweiler , auf dem echten uffer

von deen S
Straßburg , Colmar , Schlettſtadt , Sennheim, Thann un
Ruhe vorgenommen . Daran ſchloß ſich der Transport de auf
Wagen und auf Kanalſchiffen nach Colmar , wo ſie dann in einen bereitſtehende

behufs Ueberführung in die Heimat , bezw. in die Reſervelazaret
wurden . Die geſamten Uebungen machten auf die zahlreichen 81 iſcha
daß im Ernſtfalle nach Menſ chenmög lichkeit dafür geſorgt iſt, die Leiden des Kri ieges zu
mildern . Dem Vernehmen nach hat auch der Kaiſerliche Statthalter den Leitern der
Uebungen gegenüber ſeine hefriedigung über den gelungenen Verlauf derſelben ausgedrückt .

iltion.en

Entwurf von Grundſätzen für die Erteilung zum Gebrauche
des Roten Kreuzes .

Auf Grund des § 1 des Geſetzes, Zum Schutze des Genfer Neutra

litätszeichens vom 22 . März 1902 ( Reichs - Geſetzbl . S . 125 ) hat der
Bundesrat für die Erteilung der Erlaubnis, das in der Genfer Konvention

zum Neutralitätszeichen erklärte Rote Kreuz auf weißem Grunde ſowie
die Worte „ Rotes Kreuz “ zu geſchäftlichen Zwecken ſowie zur Bezeichnung
von Vereinen oder Geſellſchaften oder zur Kennzeichnung ihrer Tätigkeit
zu folgende Grundſätze aufgeſtellt :

Die Erlaubnis iſt denjenigen Vereinen oder Geſellſchaften ein
ſchließiich der Ritterorden ſowie der geiſtlichen Orden und Kong zregationen

zu erteilen , welche ſich im Deutſchen Reiche der Kranken wflege vwidmen
und durch eine Beſcheinig ung des zuſtändigen Kriegsminiſteriums nach
weiſen , daß ſie für den Kriegsfall zur Unterſtützung des militäriſchen
Sanitätsdienſtes zugelaſſen ſind .

2. Die Erteilung der Erlaubnis iſt bei der zuſtändigen Landes

Zentralbehörde zu beantragen .
3. Zuſtändig für die Erteilung der Erlaubnis iſt die Zentral

behörde des Bundesſtaats , in deſſen Gebiete der Verein oder die Geſell —
ſchaft den Sitz oder in Ermangelung eines inländiſchen Sitzes eine

Mederleſſung hat .
In der Erlaubnisurkunde iſt zum Ausdrucke zu bringen , daß aufGrund der Erlaubnis die Mitglieder des Vereins oder der Geſellſchaft

das Rote Kreuz zu ihren perſönlichen Zwecken nicht gebrauchen dürfen .
5. Die Erlaubnis iſt zurückzuneh men, wenn die Vorausſetzungen ,

welche für die Erteilung der Erlaubnis maßgebend geweſen ſind , nicht
mehr zutreffen .

Zuſtändig für die Zurücknahme iſt die Behörde , welche die Er
laubnis erteilt hat

6. Für das Verfahren werden Koſten und Stempel nicht erhoben

Berlin , den 7. Mai 1903 .

Der Stellvertreter des Reichskanzlers .
( gez . ) Graf von Poſadowsky
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Bekauutmachung unſeres Miniſteriums des Jnnern zum Schutze des

Geufer Neutralitätszeichen s vom 16 . Mai 1903

An die Großh . Bezirksämter :

Nach dem am 1. Juli d. J . in Kraft tretenden Reichsgeſetz vom

22 . März 1902 ( Reichsgeſetzblatt Seite 125 ) dürfen von dieſem Zeit⸗

punkt ab bei Vermeidung einer Beſtrafung an Geld bis zu 150 M.

oder mit Haft das in der Genfer Konvention zum Neutralitätszeichen
erklärte Rote Kreuz auf weißem Grund ſowie die Worte „Rotes Kreuz “

zu geſchäftlichen Zwecken , ſowie zur Bezeichnung von Vereinen oder
Geſellſchaften oder zur Kennzeichnung ihrer Tätigkeit nur auf grund
einer Erlaubnis gebraucht werden , welche für den Bereich des Groß —

herzogtums vom — — des Innern zu erteilen iſt , und es wird

die Anwendung
der Vorſchriften des genannten Geſetzes durch Abweichungen

nicht ausgeſchloſſen , mit denen das erwähnte Zeichen wiedergegeben wird ,

ſofern ungeachtet dieſer Abweichungen die Gefahr einer Verwechſlung

vorliegt . Keine Anwend
ung

finden die Vorſchriften des Geſetzes auf den

Vertrieb der bei der Verkündung des Geſetzes mit dem Roten Kreuz

bezeichneten Waren , ſofern die Ware oder deren Verpackung oder Umhül —
lung mit einem amtlichen Stempelabdruck verſehen werden .

Hierauf ſind die Beteiligten unverzüglich durch Veröffentlichung im

Amtsverkündigungsblatt mit dem Alnfütgen aufmerkſam zu machen , daß

Anträge wegen Abſtempelung von mit dem Roten Kreuz bezeichneten

Waren alsbald bei der Ortspol en zinurkichn ſind, ſowie daß

nach Ziffer 1 der Bekanntmachuntg des Reichskanzlers vom 7. Mai 1903 ,

betreffend die Grundſätze für die Erteilung der Erl aubnis zum Gebrauch

des Roten Kreuzes . (Reichsgeſetzblatt Seite 215 ) , dieſe Erlaubnis nur

zereinen oder Geſellſchaften erteilt werden kann , welche ſich im Deutſchen

Reiche der Krankenpflege widmen , alſo nicht an Geſch ältetreibende, welche

bisher ſchon das Rote Kreuz benutzten .
der an Vereine und Geſellſ chaften zu erteilenden Erlaubnis

zur Führung des Roten Kreuzes wird für die dem Landesverein vom

Roten Kreuz unterſtehenden Organiſationen das Erforderliche im Be —

nehmen mit dem Vorſtand des Landesvereins von hier aus veranlaßt

werden , ſo daß beſondere Geſuche der einzelnen Frauenvereine , Männer —

hilfsvereine und Sanitätskolonnen nicht erforderlich ſind . ( Auszug . )

Allen Zweigvereinen des Landesvereins vom Roten Kreuz : den

Frauenvereinen , den Männerhilfsvereinen und ihren Sanitätskolonnen ,

den Sanitätskolonnen des Militärvereinsverbands und den Kreisver —

bänden der Genoſſenſchaft freiwilliger Krankenpflege , wird von dieſſeits

rechtzeiti
weitere Nachricht über die erteilte Berechtigung zugehen .

Karlsruhe , den 18 . Juni 1903 .

Der Vorſtand des badiſchen Landesvereins vom Roten Krenz .

Herausgegeben vom Geſammtvorſtande des Badiſchen Landesvereins vom Roten Kreuz

Verantwortlich für die Redaktion : Generalmajor z. D. Limberger .

Druck der G. Braun ' ſchen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe .
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